
Stand: 03.02.2023 

3. Nachtrag 
(i. d. F. vom 3. Februar 2023) 

mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2022 
zwischen 

dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Sachsen, 

und 
der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen 

(KV Sachsen) 
zu der mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 

abgeschlossenen Vereinbarung 
gemäß § 132e SGB V 

über die Durchführung von aktiven Schutzimpfungen 
gegen übertragbare Krankheiten 

im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 
auf der Grundlage des §20i Abs. 2 SGB V 

(‚Impfvereinbarung Sachsen – Satzungsleistungen’) 
 
Die Partner dieser Vereinbarung vereinbaren, die abgeschlossene ‘Impfvereinbarung Sachsen - 
Satzungsleistungen‘, in Kraft getreten am 1. Januar 2016, zuletzt geändert durch den 2. Nachtrag 
mit Wirkung zum 1. Oktober 2020, zu ändern. 
 

I. Die Anlagen A2, A2a, A2b, A2c und A2d zur ‘Impfvereinbarung Sachsen - 
Satzungsleistungen‘ werden wie folgt geändert: 

 
Die in der Tabelle enthalte Pauschale für die Influenza-Impfung, die bis einschließlich 30. 
September 2022 galt, wird mit Wirkung ab 1. Oktober 2022 von 7,95 EURO auf 8,24 EURO 
erhöht. 
 

II. Der 3. Nachtrag tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 in Kraft. Der Leistungskatalog nach 
den Anlagen A2, A2a, A2b, A2c und A2d ist Bestandteil dieses Nachtrages. 

 
Anlagen 
 

Anlagen A2, A2a, A2b, A2c und A2d mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2022 
 
 
Dresden, den 19. Oktober 2023 

 
 
Dresden, den 19. Oktober 2023 

 
gez.  gez.  
_________________________________ _______________________________________ 
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
 Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Sachsen 
 


